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I. Die Rechtsgrundlage
1. „Die erforderliche Zuverläs-
sigkeit besitzen in der Regel
Personen nicht, die wegen ei-
ner vorsätzlichen Straftat zu ei-
ner Freiheitsstrafe, Jugendstra-
fe, Geldstrafe von mindestens
sechzig Tagessätzen oder min-
destens zweimal zu einer ge-
ringeren Geldstrafe rechtskräf-
tig verurteilt worden sind,
wenn seit dem Eintritt der
Rechtskraft der letzten Verur-
teilung fünf Jahre noch nicht
verstrichen sind.“ § 5 Abs. 2 Nr.
1a Waffengesetz
2. „Eine Erlaubnis nach diesem
Gesetz ist zu widerrufen, wenn
nachträglich Tatsachen eintre-
ten, die zur Versagung hätten
führen müssen.“ § 45 Abs. 2
Waffengesetz

II. Der Sachverhalt
Im Jahre 2001 wurde eine Waf-
fenbesitzerin wegen vorsätzli-
cher Falschaussage vor Gericht
zu einer Geldstrafe von 70 Ta-
gessätzen rechtskräftig verur-
teilt. Nach Inkrafttreten des
neuen Waffengesetzes am 
1. 4 2003 widerrief das Land-
ratsamt die im Jahre 1988 aus-
gestellte Waffenbesitzkarte und
ordnete die sofortige Vollzie-
hung an.

Die Waffenbesitzerin erhob
Widerspruch und beantragte
bei Gericht die Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wir-
kung ihres Rechtsmittels. Zur
Begründung machte sie unter
Berufung auf bayerische Ge-
richtsentscheidungen geltend,
dass die strengeren Zuverläs-
sigkeitsregelungen des neuen
Waffengesetzes nicht rückwir-

kend auf noch unter dem alten
Waffenrecht erteilte Erlaubnis-
se anzuwenden seien.

III. Die Entscheidung
Das Gericht wies ihren Antrag
ab. Entgegen dem Beschluss
des Verwaltungsgerichts Re-
gensburg vom 16. 7. 2003 – RN
7 S 03.1151 – (bestätigt durch
Beschluss des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs vom
14. 11. 2003 – 21 CS 03.2056 -)
sei bei der Frage, ob nachträg-
lich eingetretene Tatsachen zur
Versagung hätten führen müs-
sen, nicht auf die Rechtslage
zum Zeitpunkt des Eintritts der
Tatsachen abzustellen. 

Vielmehr sei auch bei frühe-
ren Verurteilungen, die nach
dem alten Recht nicht relevant
gewesen seien, jetzt der Zeit-
punkt der Entscheidung über
den Widerruf und damit das
neue Waffengesetz mit seinen
strengeren Zuverlässigkeitsre-
gelungen maßgeblich. Das er-
gebe sich sowohl aus dem Feh-
len einer entgegenstehenden
Übergangsregelung als auch
aus dem Zweck des neuen Ge-
setzes.

Entgegen der Entscheidung
des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofs enthalte das neue
Waffengesetz keine Über-
gangsregelung, die einen Wi-
derruf in diesen Fällen aus-
drücklich ausschließe. Nach §
58 Abs. 1 Waffengesetz würden
zwar nach altem Recht erteilte
Erlaubnisse fortgelten. Das be-
deute aber nur, dass erteilte Er-
laubnisse mit Inkrafttreten des
neuen Waffengesetzes im bis-
herigen Umfang gültig blieben
und nicht erneut beantragt
werden müssten. Der weitere

Fortbestand der Erlaubnisse
hänge dann aber vom Vorlie-
gen der neuen Voraussetzun-
gen ab.

Auch der Zweck des neuen
Waffengesetzes spreche für ei-
ne Anwendung der neuen Un-
zuverlässigkeitsregelung in
diesen Fällen. Denn der Ge-
setzgeber habe mit der Neure-
gelung des Waffenrechts aus-
drücklich eine Verschärfung
der Zuverlässigkeitsanforde-
rungen gewollt (Bundestags-
drucksache 14/7758, S. 1). An-
gesichts dieser eindeutigen
Zielsetzung hätte es sich ihm
aufdrängen müssen, eine Über-
gangsregelung für Personen zu
treffen, die vor dem 1. 4. 2003
rechtskräftig wegen einer
Straftat verurteilt worden sei-
en, wenn er diesen Personen-
kreis von den Verschärfungen
hätte freistellen wollen. Das
aber sei nicht geschehen.

Dem stehe der Grundsatz
des Vertrauensschutzes nicht
entgegen. Denn es handle sich
nicht um eine echte, sondern
nur um eine unechte Rückwir-
kung eines Gesetzes. Der Wi-
derruf knüpfe nämlich nur an
eine in der Vergangenheit lie-
gende Tatsache an, seine Wir-
kung aber richte sich aus-
schließlich in die Zukunft.

Bei einer unechten Rückwir-
kung gebe es keinen generellen
Vorrang des Vertrauens-
schutzes. Vielmehr sei das Ver-
trauen des Betroffenen an den
Fortbestand seiner Rechtsposi-
tion mit der Bedeutung des ge-
setzgeberischen Anliegens für
das Gemeinwohl abzuwägen. 

Diese Abwägung ergebe ein
Überwiegen der öffentlichen
Belange, da der Gesetzgeber

Alte Verurteilung – neue Unzuverlässigkeit (2)

Waffenbesitzkarte
widerrufen
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mit der Verschärfung der Zu-
verlässigkeitsanforderungen ei-
nen wesentlichen Beitrag zur
Erhöhung der inneren Sicher-
heit habe leisten wollen.

Verwaltungsgerichtshof Ba-
den-Württemberg, Beschluss
vom 19. 8. 2004 – 1 S 1892/04 – 

IV. Anmerkungen
Zwei Gerichte – zwei unter-
schiedliche Meinungen, höchs-
te Zeit für eine baldige Klärung
durch das Bundesverwaltungs-
gericht. Die Entscheidungen
des bayerischen und baden-
württembergischen Verwal-
tungsgerichtshofs sind in vor-
läufigen Verfahren ergangen, so
dass Abweichungen in den
nachfolgenden Hauptsachever-
fahren nicht auszuschließen
sind. 

Hier noch einmal die we-
sentlichen Unterschiede in

den Entscheidungen beider
Gerichte:
● Nach der Rechtsprechung
des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofs ist der Widerruf ei-
ner nach altem Recht erteilten
Waffenbesitzkarte wegen einer
vor dem 1. 4. 2003 rechtskräftig
gewordenen Verurteilung, die
damals waffenrechtlich nicht
relevant gewesen ist, nach den
Vorschriften des neuen Waffen-
gesetzes nicht möglich, weil
sich in diesen Fällen der Wider-
ruf nach dem alten Waffenrecht
richtet. Es handle sich nicht um
eine Tatsache, die (damals) „zur
Versagung hätte führen müs-
sen“, weil die Verurteilung
unerheblich gewesen sei.

Außerdem sehe die in § 58
Abs. 1 Waffengesetz enthalte-
ne Übergangsregelung vor,
dass bisherige Erlaubnisse fort-
gelten, so weit nachfolgend

nicht Abweichendes bestimmt
werde. Letzteres sei nicht der
Fall (siehe WuH 24/2003, S.
104 und 21/2004, S. 150). 
● Nach der Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofs
Baden-Württemberg ist auch
in den vorgenannten Fällen die
Rechtslage im Zeitpunkt der
Entscheidung über den Wider-
ruf maßgebend. Entscheidet al-
so die Waffenbehörde nach
dem 1. 4. 2003 über den Wi-
derruf, weil die Verurteilung
vorher nicht relevant gewesen
ist, so gilt das neue Recht.

Die in § 58 Abs. 1 Waffenge-
setz enthaltene Regelung be-
sage nämlich  nur, dass alte Er-
laubnisse und Waffenbesitz-
karten mit Inkrafttreten des
neuen Rechts zunächst einmal
fortgelten und nicht erneut be-
antragt beziehungsweise aus-
gestellt werden müssten. Ihr

weiterer Fortbestand aber hän-
ge dann vom Vorliegen der
neuen Voraussetzungen ab.
● Die bayerische Linie befasst
sich intensiv mit dem Wortlaut
des § 45 Abs. 2 Waffengesetz
und verneint die Vorausset-
zung „die zur Versagung hätten
führen müssen“. Die baden-
württembergische Lösung
stellt vor allem auf den Geset-
zeszweck ab (Erhöhung der in-
neren Sicherheit) und gelangt
so zu dem Ergebnis, dass das
neue Recht anzuwenden ist.
Man darf gespannt sein, wie
die übrigen Oberverwaltungs-
gerichte entscheiden werden,
bis das Bundesverwaltungsge-
richt eine Grundsatzentschei-
dung gefällt haben wird. 
● In einem aber sind sich bei-
de Gerichte einig: Bei der Neu-
erteilung einer Waffenbesitz-
karte sowie der Neuerteilung/
Verlängerung eines Jagd-
scheins gilt das neue Recht,
wenn die Erlaubnis nach dem
1. 4. 2003 beginnt, so dass in
diesen Fällen auch frühere Ver-
urteilungen, die nach altem
Recht unerheblich waren, jetzt
in der Regel zur Versagung der
Erlaubnis führen (siehe WuH
21/2004, S. 150). 

Ebenso dürfte es sein, wenn
zwar die Tat und das Urteil vor
dem 1. 4. 2003 liegen, die
Rechtskraft aber erst danach
eingetreten ist, weil die Unzu-
verlässigkeit an den Tag der
Rechtskraft anknüpft. 

V. Ergebnis
1. Bayerischer Verwaltungsge-
richtshof : Eine nach dem alten
Waffengesetz erteilte Erlaubnis
(Waffenbesitzkarte) kann nicht
widerrufen werden, wenn vor
dem 1. 4. 2003 eine rechtskräf-
tige Verurteilung erfolgte, die
damals nicht zur Unzuverlässig-
keit führte, heute aber die Un-
zuverlässigkeit zur Folge hätte.  
2. Baden-Württembergischer
Verwaltungsgerichtshof: Auch
in diesen Fällen ist der Wider-
ruf zwingend vorgeschrieben,
weil jetzt die neue Rechtslage
maßgebend ist.  ◆ F
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Nach der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofs
Baden-Württemberg war der
Widerruf der WBK zwingend
vorgeschrieben. 
Für Jäger bedeutet das, dass
auch der Jagdschein für 
ungültig erklärt wird. 
Neben dem Verlust der 
Jagdpachtfähigkeit müssen als
weitere Folge auch sämtliche 
Waffen abgegeben werden 
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